
  

Filmproduzenten mit Namen genannt

Menschenwürde und Ehre nicht verletzt – Keine
Vorverurteilung 

Regelmäßig erscheinen in einer Regionalzeitung Berichte über den inzwischen
entlassenen Geschäftsführer einer Firma, die unter anderem „Tatort“-Folgen für
einen ARD-Sender produziert hat. Jeweils mit vollem Namen und Foto berichtet die
Zeitung über Vorwürfe des Betrugs und der Untreue. Ein Leser wendet sich an den
Deutschen Presserat. Er ist der Auffassung, dass zum Zeitpunkt der
Berichterstattung die Namensnennung und der Bildabdruck nicht zulässig gewesen
seien. Der Betroffene sei keine Person, die ein öffentliches Amt ausübe oder einer
größeren Öffentlichkeit außerhalb der Rundfunkanstalt bisher bekannt gewesen sei.
Der Beschwerdeführer beklagt eine Vorverurteilung. Verletzt seien außerdem die
Ziffern 1 (Menschenwürde) und 9 (Schutz der Ehre) des Pressekodex. Die
Chefredaktion widerspricht. Die Redaktion habe den Schwerpunkt der
Berichterstattung stets vor allem auf das Unternehmen und nicht auf dessen
Geschäftsführer gelegt. Die identifizierbare Berichterstattung sei nicht zu
beanstanden, weil nicht aus der Privat-, Geheim- oder Intimsphäre des Mannes
berichtet worden sei, sondern lediglich über dessen Funktion als Geschäftsführer.
Die Redaktion habe wahr und sachgerecht berichtet und damit einem legitimen
Informationsinteresse der Öffentlichkeit im betreffenden Bundesland gedient. Der
Betroffene sei in dem Bundesland eine Person des öffentlichen Interesses. Andere
Berichte über frühere Vorwürfe mit voller Namensnennung waren von dem Ex-
Geschäftsführer nie beanstandet worden. (2007)

Der Presserat hält die volle Namensnennung für zulässig und sieht darin keinen
Verstoß gegen Ziffer 8 des Pressekodex, in der die Persönlichkeitsrechte definiert
sind. Danach achtet die Presse Privatleben und Intimsphäre des Menschen. Hierbei
ist jedoch immer eine Interessensabwägung mit dem öffentlichen Interesse
vorzunehmen. So kann es im Einzelfall zulässig sein, auch in identifizierender Weise
über Personen zu berichten, wenn diese in der Öffentlichkeit stehen. Im vorliegenden
Fall sieht der Beschwerdeausschuss jedenfalls im regionalen Bereich den Ex-
Geschäftsführer nicht als reine Privatperson an. Durch die Produktion von
Fernsehsendungen stand er im öffentlichen Interesse. Werden ihm im
Zusammenhang mit dieser beruflichen Tätigkeit strafrechtlich relevante Handlungen
vorgeworfen wie etwa Betrug oder Untreue, so darf darüber auch mit vollem Namen
berichtet werden. Der Presserat sieht auch für die übrigen vom Beschwerdeführer
angeführten Verletzungen des Pressekodex keine Ansatzpunkte. So wurde der
Betroffene weder in seiner Menschenwürde (Ziffer 1), noch in seiner Ehre (Ziffer 9)
verletzt oder im Sinne von Ziffer 13 (Unschuldsvermutung) des Pressekodex



vorverurteilt. Die Berichterstattung greift lediglich die Vorkommnisse auf, die
stattgefunden haben, als der Haftbefehl außer Kraft gesetzt wurde. Es wird jeweils
deutlich, dass der Betroffene sich in Untersuchungshaft befand und eine gerichtliche
Verurteilung noch nicht vorlag. (BK2-113/07)

Aktenzeichen:BK2-113/07
Veröffentlicht am: 01.01.2007
Gegenstand (Ziffer): Wahrhaftigkeit und Achtung der Menschenwürde (1);
Entscheidung: unbegründet 
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